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Verbandsversammlung 
öffentliche Sitzung 
 
Datum: 22.07.2020 
 

 

 
Tagesordnungspunkt: 2  Vorlagennummer:  VV/30 
 

Abschluss Bahnbetriebshaftpflichtversicherung inkl. 
Mitgliedschaft beim Versicherungsverband Deutscher 
Eisenbahnen VVaG  
 

Vorberatung am:        Entscheidung am: 22.07.2020 

 
 
 
 
Verfasser:  Kai Kübler  

 

 
 
 

Helmut Riegger 

 
Anlage(n):  - Informationsunterlagen zum VVDE (nö) 
  - Angebot und Versicherungsantrag 
  - Satzung VVDE 
 

Antrag: 
 

 
Die Verbandsversammlung stimmt dem Abschluss einer 
Bahnbetriebshaftpflichtversicherung inkl. Mitgliedschaft beim Versicherungsverband 
Deutscher Eisenbahnen VVaG (VVDE) zu. 
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Begründung:  
 
Der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn ist als Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
nach § 14 (1) des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) dazu verpflichtet, bereits vor 
der eigentlichen Betriebsaufnahme für die bestehende Infrastruktur eine 
Haftpflichtversicherung abzuschließen und diese aufrechtzuerhalten. 
 
Die Verwaltung schlägt nach dem Einholen mehrerer Angebote und Führen mehrerer 
Gespräche vor, die Bahnbetriebshaftpflichtversicherung beim Versicherungsverband 
Deutscher Eisenbahnen VVaG (VVDE) abzuschließen.  
 
Im Angebot ist die vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) geforderte und unter § 14b AEG 
festgeschriebene Deckungssumme je Versicherungsfall in Höhe von 20 Mio. Euro 
garantiert. Die Deckungssumme steht zweimal jährlich zur Verfügung. Ein Selbstbehalt 
in Höhe von 3.000,00 Euro pro Versicherungsfall verbleibt beim Zweckverband 
Hermann-Hesse-Bahn. 
 
Die Versicherungsprämie inkl. Versicherungssteuer beläuft sich jährlich auf 30.677,01 
Euro. Die Versicherungsprämie ist bis zum Jahr 2023 konstant. 
 
Zuzüglich zur jährlichen Versicherungsprämie ist einmalig die Zuführung zur 
Verlustrücklage inkl. Versicherungssteuer in Höhe von 3.013,08 EUR zu entrichten. 
Dies berechnet sich aus den prognostizierten Umsatzerlösen des Zweckverband 
Hermann-Hesse-Bahn in Höhe von 844.000,00 Euro. 
 
Der VVDE, der im Vorstand, Beirat und Aufsichtsrat mit namhaften Fachleuten 
aufgestellt ist, ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Daher sind die derzeit 
70 Mitglieder gleichzeitig Mitglieder und Träger des Versicherungsvereins.  
 
Weitere Informationen können Sie aus der Anlage 1 (Informationsunterlagen zum 
VVDE) entnehmen. 
 


